


Rechtsfälle sind alles andere als angenehm. Immer häufiger sind aber gerichtliche 
Auseinandersetzungen unumgänglich. Verfügen Sie über die Zeit, das Wissen und 
die finanziellen Möglichkeiten, Ihr gutes Recht durchzusetzen?

Der LCH bietet in Zusammenarbeit mit der Protekta Rechtsschutz-Versicherungs AG 
sämtlichen Mitgliedern den Privat- und Verkehrs-Rechtsschutz zu sehr günstigen 
Konditionen an.

Sehen Sie einem Rechtsfall gelassen entgegen! Die Protekta sorgt für qualifizierten 
Rechtsbeistand und übernimmt an Ihrer Stelle die Anwalts-, Gerichts- und Expertise-
kosten sowie allfällige Prozessentschädigungen.

Mit dem Spezialangebot der Protekta können Sie sich, sowie alle im gleichen 
Haushalt lebenden Personen, für den Privat- und/oder Verkehrs-Rechtsschutz 
versichern.

Privat-Rechtsschutz
Hilft Ihnen beim Durchsetzen von Ansprüchen gegenüber Dritten, wenn Sie straf-
rechtlich verfolgt werden, bei Auseinandersetzungen mit Versicherungen, bei 
Problemen aus Mietverträgen, als Konsument, bei Streitigkeiten mit Nachbarn, als 
Stockwerkeigentümer sowie bei Differenzen mit Ihrem Arbeitgeber.

Verkehrs-Rechtsschutz
Hilft Ihnen bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit einem Ereignis im Strassen-
verkehr, sei es in einem Ausweisentzugsverfahren, bei einer Strafanzeige oder bei 
Auseinandersetzungen mit Versicherungen. Ebenfalls versichert sind rechtliche 
Auseinandersetzungen bei Kauf, Reparatur oder einem Leasingverhältnis – die 
Protekta steht auf Ihrer Seite.

Protekta Pluspunke
��  	 Weltweiter Rechtsschutz in Schadenersatz- und Strafsachen.
���� Versicherungssumme CHF 250 000.00 in allen versicherten Rechtsgebieten 

(Weltdeckung CHF 50 000.00).
��  	 Kostenlose telefonische Rechtsauskünfte durch erfahrene Juristen über jedes 

Rechtsproblem durch die Protekta JurLine.

Protekta – der beste Weg zu Ihrem Recht!

Versichern Sie sich noch heute schnell und unkompliziert mit dem Anmeldetalon!

Auskünfte erhalten Sie über die Protekta Rechtsschutz-Versicherungs AG, 3001 Bern,
Telefon 031 389 85 85, Fax 031 389 85 97, info@protekta.ch

Rechtsschutz-Antrag (AB 03.03) für Mitglieder von LCH Schweiz

Name			   Vorname			  Mitglied der Sektion

Strasse, Nr.					     Mitglieder Nr.

PLZ		  Wohnort				    Geb.-Datum

Telefon P			  G			   Fax	

E-Mail						      Ersetzt Police Nr.	

Vertragsbeginn					     (jährlich kündbar)

Deckungsbereich 	 �< Einzelpersonen 	 �< mehrere Personen
(Eidg. Stempel inbegriffen)	     	     
	 LCH		  LCH 		
	 Mitglieder		  Mitglieder
�< Privat- und Verkehrs- 
    Rechtschutz	 230.00		  270.00
	

�< Privat-Rechtschutz	 160.00		  190.00

�< Verkehrs-Rechtschutz	 100.00		  140.00

�< Ich habe den Berufsrechtsschutz  über die kantonale Sektion bei der Protekta versichert.  
    Die Prämie reduziert sich um CHF 10.00.

Antragsfragen (Beziehen sich auf den zu versichernden Personenkreis)

Ja	 Nein 

�< 	 �< 	 War eine Person bereits anderweitig rechtsschutzversichert?
		  Gesellschaft?
	

�< 	 �< 	 Wurde bzw. wird diese Versicherung aufgehoben? Durch wen?
		  Wann?			  Warum? 
	

Datum, Ort				    Unterschrift	

Der Antragsteller/die Antragstellerin willigt mit der Unterzeichnung dieses Antrages ein, dass die Protekta Rechtsschutzversicherung AG 
(nachstehend Protekta genannt) die zur Antragsprüfung, Vertragsabwicklung und Schadenerledigung erforderlichen Daten (z.B. Name,  
Geburtsdatum usw.) bearbeitet. Die Protekta kann beim Vorversicherer oder bei Dritten sachdienliche Auskünfte zum bisherigen Schaden-
verlauf einholen, insbesondere zur Risikoabklärung und zur Bestimmung der Prämien. Soweit zur Bearbeitung des Geschäftes unabding-
bar, erstreckt sich die Einwilligung auch auf das Beschaffen von besonders schützenswerten Personendaten (wie Gesundheitsdaten) und 
Persönlichkeitspro�len oder auf die Einsichtnahme in amtliche Akten.  
Der Antragsteller/die Antragstellerin willigt ein, dass Personendaten weiter gegeben werden können, wenn dies für die Vertragsabwicklung 
unabdingbar ist.   
Falls zur Vertragsabwicklung oder Schadenbehandlung erforderlich, wird die Protekta die Daten an die am Vertrag beteiligten Dritten  
(z.B. an Mit- oder Rückversicherer) zur Datenbearbeitung bekannt geben.  
Der Antragsteller/die Antragstellerin willigt ferner ein, dass die Protekta einem allfälligen Nachversicherer entsprechende Auskünfte erteilt.  
Die/der Unterzeichnete bestätigt mit der Unterzeichnung dieses Antrages, über die Identität des Versicherers sowie über den wesentlichen 
Inhalt des Versicherungsvertrages informiert worden zu sein (Art. 3 VVG). Sie/Er bestätigt überdies, die schriftliche Information zum Ver -
mittler (Art. 45 VAG) erhalten zu haben.


